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GAMING

KID’s aktiv und die Kinderfreunde Gaming hatten 
sich wieder ein tolles Programm für das Abschluss-
fest des Gaminger Kinderferienspiels beim Haus der 
Begegnung einfallen lassen.

Bilder mit selbstgestalteten Rahmen wurden gefertigt, 
Wasserbomben dienten als Zielscheibe, Äpfel mussten 
aus Wasserbecken herausgefischt werden, ein Riesen 
4-Gewinnt-Spiel und ein Riesen-Jengaspiel sorgten für 
lustige Aktionen. Fehlen durfte natürlich auch heuer 
nicht das Schminken. So mischten sich nach geraumer 
Zeit Marienkäferl, Katzen, Schmetterlinge und Gesich-
ter mit Blumen und den buntesten Motiven unter die 
Kinder.

Zwischendurch konnte man sich an der Popcorn- 
Maschine von den Kinderfreunden eine Stärkung holen, 

bevor es an’s Pizza backen ging. In der Pizzeria Ötscher- 
land wurden die Kinder vom Chef, Herrn Dilmen, höchst- 
persönlich empfangen, der ihnen auch den nötigen 
„Dreh“ beim Pizza backen zeigte. Aus verschiedensten 
Zutaten konnten sich die Kinder ihre eigene zusammen-
stellen – das Warten darauf fiel sichtlich schwer – dafür 
schmeckten die Pizzastücke umso besser.

Bei der großen Schlussverlosung, die von Bgm. Renate 
Gruber, GRin Clarissa Schmitz, GGR Andreas Fallmann 
und GGR Felix Kern durchgeführt wurde, lag Spannung 
in der Luft – wer war dieses Mal der oder die fleißigste 
TeilnehmerIn? 

Doch Martina Pyringer ging auch dieses Jahr als 
Siegerin beim Gaminger Kinderferienspiel hervor und 
durfte sich als Erste einen der tollen Preise aussuchen. 

Gaminger Kinderferienspiel – Abschlussfest



Anfang Juli 2017 wurden mit den 360° Studios und mit 
dem Fotografen Sebastian Wegerbauer aus Hofstetten 
einige Sommer-Highlights von Gaming und Lackenhof 
fotografiert und in tolle 360° Rundumblicke verwan- 
delt – 360° stehen für eine vollständige Drehung um  
die eigene Achse.

Diese virtuellen 360° Rundgänge sind ein spezielles 
Marketinginstrument, welches die reale Welt virtu-
ell und interaktiv erlebbar macht. Damit wurde eine 
weitere Möglichkeit geschaffen, um eine gesteigerte 

Aufmerksamkeit und eine 
längere Verweildauer bei den 
Online-Medien erreichen zu 
können.

Zu sehen sind die 360° Rundgänge auf unserer  
Homepage www.gaming.gv.at – oder unter dem Link: 
http://www.noe360.at/360/gaming/360/ 

VORWORT

Der Herbst zieht ins Land, jeden Tag ein bisschen mehr: 
die Tage werden kürzer, die Nächte länger und kühler, 
die Blätter wandeln sich zu Farbtupfer an Bäumen und 
Sträuchern.

Solch Farbtupfer war auch diesen Sommer wieder unser 
Blumenschmuck in Gaming. Darum freut es mich beson-
ders, dass unser „GeBIERgsdorf“ beim Viertelsbewerb 
„Blühendes Niederösterreich 2017“ den großartigen 1. 
Platz erreichen konnte und beim Landesfinale den hervor-
ragenden 4. Platz belegte. Dies ist nur möglich, wenn viele 
fleißige Hände unermüdlich im Einsatz sind – danke dafür 
an alle Blumenverantwortlichen.

Am 22. September fand im Bezirk Scheibbs die Landes-Ka-
tastrophenschutzübung „NOEKAT17“ statt. Diverse Kata-
strophenszenarien standen dabei am Plan. Den Abschluss 
bildete eine Liftübung am Gr. Ötscher in Lackenhof. 100 
Figuranten warteten am Ötscherlift auf Hilfe und wurden 
mittels Seilbergung durch Bergrettungsmannschaften aus 
ihrer Notlage befreit. Beeindruckend dabei war für mich 
das reibungslose Zusammenspiel aller Hilfsorganisationen 
zu beobachten. Damit dies aber funktionieren kann, bedarf 
es am unermüdlichen Üben von Bewegungsabläufen, an 
ständiger Weiterbildung und am Festhalten des gemeinsa-
men Zieles – der Menschenrettung. Danke an alle Hilfsor-
ganisationen der Gemeinde Gaming für diesen unermüdli-
chen Einsatz zu unser aller Sicherheit.

Ein großer Erfolg war auch wieder der GeBIERgskirtag. 
Unzählige Besucher trotzten dem regnerischen Wet-
ter und ließen sich die eine oder andere Bierspezialität 
schmecken. An dieser Stelle möchte ich Pro Gaming Ob-
mann Thomas Czihak und allen Helfern ganz besonders 
für die Organisation danken, denn dieser GeBIERgskirtag 
hat sich zu einer Bereicherung für die Gemeinde und 
Aufwertung unserer Region entwickelt.

Auch Bernhard Pickl bereichert unsere Gemeinde.  
Er holte sich bei der EM in Baku den Sieg im 300 m Stan-
dardgewehrbewerb und krönte sich zum Europameister. 
Herzliche Gratulation zu diesem großartigen Erfolg! 

Weitere Themen in unserer aktuellen Ausgabe der 
Gemeindezeitung: 
• Nationalratswahl 2017 
• Gemeindepreisschießen 
• Baufortschritt Kläranlage Lackenhof

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wunderschöne 
Herbstzeit! 

Ihre Bürgermeisterin

Liebe Gemeindebürgerinnen  
und Gemeindebürger!

Gaming auch virtuell besuchen

B Ü RG E R S E RV I CE
Marktgemeinde Gaming: Im Markt 1-3, 3292 Gaming 

Tel. 07485/973 08-0, FAX 07485/985 09 

gemeindeamt@gaming.noe.at, www.gaming.gv.at

Parteienverkehr: Montag, Mittwoch und Donnerstag  

7.30–12 Uhr und 13–16 Uhr 

Dienstag 7.30–12 Uhr und 13–18 Uhr 

Freitag 7.30–13 Uhr

Sehr geehrte Gamingerinnen und Gaminger!

Für Ihre Anliegen nehme ich mir gerne Zeit!  
Vereinbaren Sie bitte einen Termin mit den Mitarbeitern  
im Gemeindeamt Gaming:  
Tel. 07485/97308 DW 91 Frau Sylvia Hess oder  
Tel. 07485/97308 DW 11 Herr Andreas Fallmann

Sie können mir Ihr Anliegen auch gerne per E-Mail  
übermitteln: renate.gruber@gaming.noe.at

S PRECH S TU N D E  
Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber

Bürgermeisterin  
LAbg. Renate Gruber

mit Frau Mag. Marlies Teufel im Gemeindeamt  
Jeden zweiten Donnerstag im Monat,  
jeweils von 7.30 –9 Uhr

Die nächsten Termine sind:  
12. Oktober, 9. November, 14. Dezember 

Erste Hilfe bei Rechtsproblemen – 
Anwaltliche Sprechstunde



Informationen zur Nationalratswahl

Die vorgezogene Nationalratswahl findet am 15. Oktober 2017 statt. Was Sie dabei beachten müssen:

Zur Teilnahme an der Nationalratswahl sind Sie  
berechtigt, wenn Sie … 
 österreichischer Staatsbürger oder österreichische 
Staatsbürgerin mit Hauptwohnsitz in Österreich sind, 
spätestens am Wahltag (also am 15. Oktober 2017)  
16 Jahre alt geworden sind und nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind, 
 Auslandsösterreicher oder Auslandsösterreicherin 
sind, spätestens am Wahltag 16 Jahre alt geworden sind 
und bis zum 24. August 2017 in die Wählerevidenz einer 
österreichischen Gemeinde eingetragen worden sind.

Sind Sie österreichische Staatsbürgerin oder österrei-
chischer Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich, 
so werden Sie automatisch in die Wählerevidenz Ihrer 
Heimatgemeinde (und damit in das für die Nationalrats-
wahl am 15. Oktober 2017 erstellte Wählerverzeichnis) 
eingetragen.

Wie, wann und wo kann die Stimme abgegeben werden?  
Die persönliche Stimmabgabe ist am Wahltag im zustän-
digen Wahlsprengel während der Wahlzeit von 8 bis 14 
Uhr möglich.

Wählen mit Wahlkarte 
Wählerinnen und Wähler, die am Wahltag nicht in ihrer 
Gemeinde oder ihrem Wahlsprengel anwesend sein wer-
den, können beim zuständigen Gemeindeamt formlos 
die Ausstellung einer Wahlkarte beantragen.

Die Inhaber einer Wahlkarte können ihre Stimme 
 persönlich in jedem Sprengel der ausstellenden 
Gemeinde oder 
 persönlich bei einer besonderen Wahlbehörde  
(für bettlägerige Personen usw.) oder 
 im Wege der Briefwahl für Wähler, die am Wahltag 
wegen Ortsabwesenheit verhindert sind 
abgeben.

Ab wann und wo können Sie die Ausstellung Ihrer 
Wahlkarte beantragen? 
Beginnend mit 14. Juli 2017 (dem Tag der Wahlaus-
schreibung), bei der Gemeinde, in deren Wählerevidenz 
Sie eingetragen sind. Als Auslandsösterreicherin oder als 
Auslandsösterreicher können Sie die Wahlkarte auch im 
Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde (Bot-
schaft, Generalkonsulat, Konsulat) anfordern. 

Die Wahlkarte kann bis Mittwoch, 11. Oktober 2017 
schriftlich (Brief, Mail oder Fax) beim zuständigen 
Gemeindeamt beantragt werden. Die Wahlunterlagen 
werden dann per Post an die angegebene Adresse zu-
gesandt. Weiters können Sie online Wahlkarten Online 
unter www.wahlkartenantrag.at bis zum 11. Oktober 
2017 (24 Uhr) beantragen. 
Bis Freitag, 13. Oktober 2017, 12 Uhr, kann die Wahl-
karte noch mündlich, wenn eine persönliche Übergabe 
(Abholung) der Wahlkarte an eine vom Antragsteller 
bevollmächtigte Person möglich ist, beim zuständigen 
Gemeindeamt beantragt werden. 
Zur Ausübung des Stimmrechtes mit Wahlkarte erhalten 
die Wählerinnen und Wähler eine Wahlkarte, ein Wahl-
kuvert, einen amtlichen Stimmzettel, sowie ein voradres-
siertes Überkuvert.

Gültige Stimmabgabe im Wege der Briefwahl: 
Der ausgefüllte Stimmzettel wird in das Wahlkuvert 
eingelegt, das Wahlkuvert wird in die Wahlkarte (Un-
terschrift der eidesstattlichen Erklärung ist unbedingt 
erforderlich!) eingelegt und verklebt. Die verschlossene 
Wahlkarte im Überkuvert kann persönlich, per Post oder 
durch Boten an die Bezirkswahlbehörde (BH Scheibbs, 
3270 Scheibbs, Rathausplatz 5) übermittelt werden.

Die Wahlunterlagen müssen am Wahltag entweder bis 
spätestens 17 Uhr bei der Bezirkshauptmannschaft 
Scheibbs oder bis zum Ende der Wahlzeit im zuständi-
gen Wahlsprengel einlangen.

Ich ersuche alle wahlberechtigten Bürgerinnen und 
Bürger vom demokratischen Recht Gebrauch zu machen 
und an dieser wichtigen Wahl teilzunehmen.

Ihre Bürgermeisterin

Die Wahlsprengel wurden wie folgt festgelegt:

Wahlsprengel Wahllokal 

I-Gaming Haus der Begegnung  
 barrierefrei 

II-Gaming-Umgebung Haus der Begegnung  
 barrierefrei 

III-Kienberg Gasthaus KuchlWerk 
 barrierefrei 

IV-Brettl Feuerwehrhaus Brettl  
 barrierefrei 

V-Lackenhof Volksschule Lackenhof 
VI-Langau/Neuhaus Gasthaus Pöllinger 
VII-Gaming-Umberg Neue Mittelschule Gaming  
 barrierefrei 

VIII-Gaming-Umberg II Neue Mittelschule Gaming  
 barrierefrei

NEU

Weitere Auskünfte erhalten Sie  
im Gemeindeamt Gaming: 

Herrn Amtsleiter Alfred Six 
07485/97308-13, gemeindeamt@gaming.noe.at 

Herrn Siegfried Weber 
07485/97308-14, gemeindeamt@gaming.noe.at
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Vier Elektrotankstellen – am Gemeindeplatz und beim 
Ski- und Bikepark Königsberg in Hollenstein, in Göst-
ling/Ybbs und in Lackenhof am Ötscher - gingen in den 
vergangenen Wochen im Zuge des LEADER-Projekts 
„eMobil in der Eisenstraße“ in Betrieb.

„Ab sofort können alle E-Auto-Fahrer auch bei uns in 
Lackenhof kostenlos Strom tanken. Die neue E-Zapf- 
säule vor dem Feuerwehrhaus bietet Tankmöglichkeiten 
für Elektroautos, Elektromotorräder und Elektrobikes“, 
freut sich Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber.

Die Errichtung der Elektro-Tankstellen ist Teil des 
LEADER-Projekts „eMobil in der Eisenstraße“, das von 
der Europäischen Union und dem Land Niederösterreich 
kofinanziert wird. Alle Standortbetreiber stellen für zwei 
Jahre den Strom kostenlos zur Verfügung. Mit der EVN 
wurde ein kompetenter Partner ins Boot geholt. Projekt-
partner sind der GVU Scheibbs und der gda Amstetten.

Alpine Eisenstraße-Gemeinden mit Stromtankstellen versorgt: 
Auch Lackenhof ist ab sofort elektrofit

„Lackenhof freut sich auf Gäste mit Elektrofahrzeugen“: Eisenstraße- 
Obmann-Stellvertreterin Bügermeisterin Landtagsabgeordnete  
Renate Gruber, Richard Essletzbichler und Helene Hendling (beide 
EVN) (v.l.). Die Elektrotankstelle befindet sich beim Feuerwehrhaus.
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Als Dankeschön für die 365 Tage im Jahr Bereitschaft 
lud die Gemeinde die Fahrer der Aktion Essen auf 
Rädern samt ihren Partnern zu einem gemütlichen 
Beisammensein in das Gasthaus Grubbergwirt, Familie 
Riegler, ein.

Frau LAbg. Bgm. Renate Gruber bedankte sich sehr 
herzlich bei den Fahrern mit einem kleinen Präsent für 
ihr Engagement bei jedem Wind und Wetter, die Essen 
auf Rädern Abonnenten zu beliefern.

Ein Dankeschön gilt auch den Wirten Grubbergwirt – 
Gerhard Riegler, Erlauftalerhof – Adelheid Scheinhart 
sowie KuchlWerk – Irma Husejnovic, die abwechselnd 
immer für 1 Monat – 7 Tage die Woche, das Essen aus-
kochen.

Dieses Service ist für all jene gedacht, die durch beson-
dere Lebensumstände oder aufgrund von Krankheiten 
ihre Speisen nicht selbst zubereiten können.

Die Kosten für ein Essen belaufen sich auf € 6,38 bzw. für 
Ausgleichszulagenempfänger auf € 5,86, ein entsprechen-
der Nachweis dafür ist am Gemeindeamt vorzulegen.

Das Essen kann Ihren Bedürfnissen nach angepasst 
werden und nur tageweise, nur unter der Woche oder 
dauerhaft bestellt werden. Sollten Sie einmal kein  
Essen benötigen, kann es natürlich abbestellt werden. 
Wir versuchen hier so flexibel wie möglich zu sein.

Essen auf Rädern

VERSTÄRKUNG GESUCHT!

Ihr Engagement ist gefragt! Wenn Sie bereit sind, 
Ihre Freizeit in den Dienst einer guten Sache zu 
stellen, dann melden Sie sich! Wir freuen uns Sie  
als ehrenamtlichen Fahrer zu begrüßen! 
Sie sind mit Ihrem eigenen PKW unterwegs und 
erhalten eine Aufwandsentschädigung von € 1,10 
pro Essen (mind. € 13,20 pro Tag).

Bei Interesse melden Sie sich bei Bürgermeisterin 
Renate Gruber, Tel. 07485 97308-22! 

Die Aktion ist für unsere ältere 
Generation sehr wichtig und wir 
ersuchen deshalb um Ihre Mit-
hilfe diese Aktion auch weiterhin 
durchführen zu können.

Auskünfte dazu gibt Ihnen gerne am Gemeindeamt 
Sylvia Hess: 
07485/97308-91, sylvia.hess@gaming.noe.at
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Flächenerhebung für Wasser-  
und Kanalgebühren

Bei der Kassenprüfung des Amtes der NÖ Landes-
regierung wurde der Gemeinde dringend empfoh-
len, die Berechnungsflächen für Gemeindeabgaben 
im gesamten Gemeindegebiet neu zu erheben und 
die Kanalbenützungsgebühren sowie Ergänzungs-
abgaben für Wasser- und Kanalanschlussgebühren 
nach dem dadurch ermittelten Stand einzuheben.

Solche Neufeststellungen der Berechnungsgrund-
lagen sind im Sinne der Fairness und Gleichbehand-
lung aller Abgabenpflichtigen.

Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Erhebung 
der Ergänzungsflächen in der Gemeinderatssitzung 
am 4. 10. 2017 an Herrn Baumeister Ing. Franz 
Schreiber aus Wieselburg vergeben.

Die Neuerhebung dieser Flächen wird nach Stra-
ßenzügen durchgeführt und noch in diesem Jahr 
begonnen. Alle Gebäudeeigentümer werden vorab 
schriftlich nochmals von dieser Erhebung durch 
Baumeister Schreiber verständigt und es wird ein 
entsprechender Termin koordiniert.

Bei Fragen steht Ihnen Herr Fallmann im Gemeindeamt 
Gaming, Tel. 07485/97308-11 gerne zur Verfügung.

Toller Baufortschritt beim Neubau der 
Kläranlage Lackenhof

Betonierungsarbeiten für das zweite Klärbecken am 20. 9. 2017

Die Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürf-
tigen Niederösterreicherinnen und Niederösterrei-
chern einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die 
Heizperiode 2017/2018 in der Höhe von € 135,– zu 
gewähren.

Der Heizkostenzuschuss kann auf dem Gemeindeamt 
des Hauptwohnsitzes bis 30. März 2018 beantragt 
werden.

Wer kann den Heizkostenzuschuss erhalten (Vorausset-
zungen): 
 Österreichische Staatsbürgerschaft 
Österreichischen StaatsbürgerInnen sind gleichgestellt: 
–  Staatsangehörige eines anderen EWR-Mitgliedstaates 

sowie deren Familienangehörige
– Anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Konvention
–  Drittstaatsangehörige, wenn es sich um Familienange-

hörige von EWRBürgerInnen im Sinne von Art. 24 in 
Verbindung mit Art. 2 der EU Richtlinie RL 2004/38/
EG handelt 
 Hauptwohnsitz in NÖ 
 monatliche Brutto-Einkünfte, die den jeweiligen 
Ausgleichszulagenrichtsatz gemäß § 293 ASVG nicht 
überschreiten

Heizkostenzuschuss NÖ 2017/2018

INFORMATIONEN
Telefonische Auskünfte über den Heizkostenzu-
schuss erhalten Sie beim Bürgerservice-Telefon  
der NÖ Landesregierung: 02742 9005-9005  
bzw. am Gemeindeamt bei Herrn Siegfried Weber, 
07485 97308-14

Von der Förderung ausgenommen sind: 
 Personen, die keinen eigenen Haushalt führen 
 Personen, die die bedarfsorientierte Mindest- 
sicherung beziehen 
 Personen, die in Heimen auf Kosten eines Sozialhilfe-
trägers untergebracht sind 
 Personen, die keinen eigenen Heizaufwand haben, 
weil sie einen privatrechtlichen 
 Anspruch auf Beheizung der Wohnung bzw. Bei- 
stellung von Brennmaterial besitzen (Ausgedinge,  
Pachtverträge, Deputate, usw.) und diese Leistung  
auch tatsächlich erhalten 
 alle sonstigen Personen, die keinen eigenen Aufwand 
für Heizkosten haben

Der Neubau der Kläranlage Lackenhof schreitet wie 
geplant voran und mittlerweile wurde mit der Erweite-
rung des Dachstuhles über das neue zweite Klärbecken 
begonnen.

Das Kläranlagenprovisorium konnte im August außer 
Betrieb gesetzt werden und die neue Anlage nahm ihren 
Betrieb auf.

Mit der Fertigstellung des zweiten Klärbeckens kann 
sichergestellt werden, dass rechtzeitig vor Beginn der 
Wintersaison eine optimale Klärleistung erzielt wird.
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Die Nummer zu Ihrer telefonischen Gesundheitsberatung

Jetzt neu: Die telefonische Gesundheitsberatung startet in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg

Nach dem Vorbild anderer europäischer 
Länder wie Großbritannien, Dänemark 
oder der Schweiz wurde in Österreich 
eine weitere Säule im Gesundheitssystem 
errichtet:  Die telefonische Gesundheits-
beratung „Wenn’s weh tut! 1450“.

Unter der Rufnummer 1450 (ohne Vorwahl 
aus allen Netzen) erhalten Sie am Telefon 
Empfehlungen, was Sie am besten tun kön-
nen, wenn Ihnen Ihre Gesundheit oder die 
Ihrer Lieben plötzlich Sorgen bereitet. Wir 
helfen schnell und unbürokratisch. So wird 
die telefonische Gesundheitsberatung zu 
Ihrem persönlichen Wegweiser durch das 
Gesundheitssystem und führt Sie dorthin, 
wo Sie im Moment die beste Betreuung 
erhalten.

Gerade wenn mal mitten in der Nacht der Zahn pocht, 
es am Sonntag im Bauch krampft oder am schönsten 
Nachmittag ein Insektenstich anschwillt, dann wissen 
Betroffene oft nicht was zu tun ist. Können die Schmer-
zen selbst behandelt werden, soll am nächsten Tag ein 
Hausarzt aufgesucht werden, ist die Behandlung durch 

einen Facharzt erforderlich oder ist die 
Notfallambulanz die beste Adresse? Ge-
sundheitliche Beschwerden verunsichern 
und halten sich nicht an Öffnungszeiten. 
Vor allem bei Kindern oder älteren Men-
schen beunruhigen plötzlich auftretende 
Symptome.

Damit Sie nicht den Überblick verlieren 
und an den jeweiligen „Best Point of Ser-
vice“ vermittelt werden können, wurde 
die telefonische Gesundheitsberatung 
„Wenn’s weh tut! 1450“ in den Pilot-Bun-
desländern Wien, Niederösterreich und 
Vorarlberg eingeführt.

Mit diesem neuen Service erhalten Sie in 
den Pilot-Bundesländern rund um die Uhr, 
an sieben Tagen in der Woche die Mög-

lichkeit, bei gesundheitlichen Problemen anzurufen. Sie 
erhalten Auskunft über die Dringlichkeit Ihres Anliegens 
und eine medizinisch validierte Behandlungsempfeh-
lung.

Zu Beginn eines Anrufes werden Sie nach Ihrem aktuel-
len Aufenthaltsort gefragt und das Vorliegen eines aku-
ten medizinischen Notfalles wird ausgeschlossen, oder 
es erfolgt sofort die Entsendung des Rettungsdienstes. 
In weiterer Folge wird die Konsultation durch speziell 
ausgebildetes diplomiertes Gesundheits- und Kran-
kenpflegepersonal weitergeführt. Basierend auf den 
geschilderten Symptomen wird in einem ausführlichen 
Gespräch das vorliegende Zustandsbild beurteilt. Dabei 
werden natürlich auch Faktoren wie Alter, Geschlecht 
und Vorerkrankungen berücksichtigt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch das 
Expertensystem unterstützt. Das bedeutet, dass anhand 
von den mehr als 200 Fragebäumen gezielt schwerwie-
gende und zeitkritische Krankheitsbilder identifiziert 
bzw. ausgeschlossen werden können und schließlich 
eine Empfehlung zur Art und Dringlichkeit der weiteren 
Vorgehensweise gegeben werden kann. Abhängig von 
Tageszeit und Aufenthaltsort wird dann gemeinsam 
mit Ihnen die weitere Versorgung geplant. Das kann die 
Entsendung eines Visitenarztes sein, die Empfehlung zur 
Konsultation des Hausarztes oder die Empfehlung, eine 
Notfallaufnahme in einem Spital aufzusuchen.

Die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 
ersetzt keine ärztliche Behandlung und stellt keine Diag-
nose. Ihre telefonische Gesundheitsberatung stellt somit 
einen idealen Wegweiser durch das große Angebot an 
Gesundheitsdienstleistern dar und ist erste Anlaufstelle 
bei neu aufgetretenen oder akut gewordenen Beschwer-
den, die keinen medizinischen Notfall darstellen.
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SSTTEEMMAA
Hannes StanglauerHannes Stanglauer

   Malerei-
       Anstrich-
          Fassaden

   Malerei-
       Anstrich-
          FassadenTel.:0664/1547431

3292 Gaming        www.stema.at     stanglauer@stema.at

NÖ Landeskatastrophenschutzübung im Bezirk Scheibbs

Die Gemeinde Gaming war einer der Hauptschauplätze

Die Annahme eines starken Erdbebens, wie es vor ca. 
150 Jahren stattgefunden hat, versetzte den Bezirk 
Scheibbs zum Katastrophengebiet.

Rund 800 Spezial-Einsatzkräfte nahmen an dieser 
Übung teil. Auch das Gemeindeamt war bei dieser 
Übung mit eingebunden und zwar wurde angenommen, 
dass Teile der Decke der Pfarrkirche Gaming und ein 
Schornstein der Kartause beim Erdbeben beschädigt 
wurden.

Diese Einspielungen wurden von Amtsleiter Alfred Six 
und Einsatzleiterin LAbg. Bgm.in Renate Gruber bzw. 

Vizebürgermeister 
Ludwig Hable und Amts-
leiter Alfred Six bei der 
Bearbeitung der Einspie-
lungen im Gemeindeamt 
Gaming

Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber und Vizeleutnant Karl Burzin vor dem Militärhubschrauber 
im Weitental Lackenhof.

Einsatzleiter-Stv. Vizebürgermeister Ludwig Hable be-
arbeitet und die Maßnahmen entsprechend koordiniert 
und an die zuständige Stelle der BH Scheibbs gemeldet.

Den Abschluss der großen Übung bildete eine Liftber-
geübung am Doppelsessellift „Großer Ötscher“, mit 
Hubschraubern des Bundesheeres, der Polizei und des 
ÖAMTC, die bis in die Nachtstunden im Einsatz waren.

Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber, die von Beginn 
an in die Planung dieser Übung miteingebunden war, 
bedankt sich bei allen beteiligen Personen und Orga-
nisationen für die tolle Zusammenarbeit.
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Gaminger  
Schwarzpulverschützen

Auch die diesjährige Saison beschied 
den Gaminger Vorderladerschützen 
einige schöne Erfolge: 

Meisterschaft des 5. Schützenbezirkes 
(Scheibbs – Amstetten – Waidhofen – Ybbs) 
Wilhelm Bachinger wurde Vizebezirks-
meister im Bewerb Cominazzo (Stein-
schlosspistole). Gottfried Weidinger 
freute sich über die Goldmedaille im 
Bewerb Cominazzo, sowie über den 
1. Platz im Bewerb Tanzutsu (Lunten-
schlosspistole).

Landesmeisterschaft 
Wilhelm Bachinger konnte leider nicht 
teilnehmen. Für Gottfried Weidinger 
gab es eine Bronzemedaille für den 50 m  
– Revolver (Donald Malson), einen 1. 
Platz mit der Luntenschlosspistole, so-
wie einen 3. Platz im Bewerb Remington 
(Kombi 20/50 m Revolver). 

Ehrung der Marktgemeinde Gaming für Europameister Bernhard Pickl

Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber und Vizebür-
germeister Ludwig Hable ehrten den Gaminger Euro-
pameister im 300m-Standardgewehrbewerb Bernhard 

Pickl seitens der Marktgemeinde Gaming und überreich-
ten eine kleine finanzielle Unterstützung der Gemeinde. 
Die Gemeindevertreter sind sehr stolz über den Gamin-
ger Europameister und wünschten dem Spitzensportler 
viel Erfolg für die Zukunft und natürlich viele weitere 
Medaillen.

In der letzten Entscheidung der Europameisterschaft in 
Baku gewann die Mannschaft mit Bernhard Pickl, Ger-
not Rumpler und Alexander Schmirl eine weitere Silber-
medaille und beschloss dieses internationale Event mit 
einem historischen Erfolg: Sechs Einzelmedaillen, davon 
zweimal Gold, sechs Teammedaillen und drei weitere 
Finalplatzierungen des ÖSB-Teams übertreffen sogar 
das bis dato unerreichte Ergebnis von acht Medaillen der 
EM 2009 in Osijek (CRO).
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Vom 26. – 27. August 2017 fand das bereits traditio-
nelle Feuerwehr-Musikfest in Lackenhof am Ötscher 
bei tollem Wetter statt und war ein voller Erfolg.

Am Samstag wurde das Fest mit einem stimmungs-
vollen Dämmerschoppen mit dem Musikverein d’Jeß-
nitztaler eröffnet. Zahlreiche befreundete Feuerweh-
ren und Musikvereine aus der Umgebung machten 
sich per Fuß, Bus oder sonstigen Transportmittel auf 
den Weg nach Lackenhof und sorgten für ausgelas-
sene Stimmung. Nach dem Bieranstich mit unserer 
Frau Bürgermeister Renate Gruber und zahlreichen 
Ehrengästen heizte die Tanzband „AlpenFeuer“ dem 
Publikum aus nah und fern ordentlich ein und ent-
zündeten ein musikalisches Feuerwerk am Fuße des 
Vaterberges. Bis in den frühen Morgen wurde getanzt 
und gefeiert.

Am Sonntag nach dem Marsch der Feuerwehr und des 
Musikvereins zur Dorfkirche, wo gemeinsam mit der 
Goldhaubengruppe die heilige Messe gefeiert wurde, 
gestaltet vom Musikverein, gab es dann einen zünfti-
gen Frühschoppen mit dem Musikverein Aschbach. Die 
Musikerinnen und Musiker trotzten den heißen Tem-
peraturen und sorgten für beste Stimmung im Festzelt.

Die Kinder vergnügten sich bei der Schießbude, der 
Hüpfburg sowie bei der schon traditionellen Fest-Kuh, 
welche ordentlich gemolken wurde, und sie durften na-
türlich auch mit dem Feuerwehrauto ein paar Runden 
drehen. Die Kinderbetreuung wurde dankenderweise 
vom Lindhorn-Kinderclub übernommen.

Ein großes Dankeschön geht an alle Gönner des Fes- 
tes für die tollen Preise. Die Hauptpreise spendeten 
dieses Jahr die Fa. Holzbau Strigl, Fa. Daurer-Reisen, 
Fa. Matschi, Fa. Teufel Mario und die Fa. Schnabl 
Roman. Besonders bedanken wir uns bei der Sparkas-

Traditionelles Feuerwehr-Musikfest 2017 in Lackenhof

Helmspende für Feuerwehr

Die FF-Lackenhof bedankt sich bei Frau Karin 
Bernreiter „Studio Karin“ zur Übernahme einer 
Helmspende im Wert von € 180,–.

Mit diesem Feuerwehrhelm wurde unser neuer 
Kamerad Manfred Kogler ausgestatten und kann 
somit bei Übungen und Einsätzen mitwirken.

se Amstetten, welche am Sonntag einen großzügigen 
Scheck überreichte. Nach der Tombola gab es noch  
bis zum Abend musikalische Unterhaltung mit dem 
Lackenhofer 3-er Blech.

Die Feuerwehr und der Musikverein Lackenhof be-
danken sich bei allen Helfern, Spendern und vor allem 
natürlich bei den Besuchern für die geniale Stimmung. 
Nur so kann dieses Fest zu dem werden, was es ist! 
Herzlichen Dank!!

Bieranstich, Dämmerschoppen, viel Musik 
und gute Laune an den zwei Festtagen.
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Mutterberatung 
KOSTENLOS!

jeden 2. Donnerstag  
im Monat 
14 .00 – 15.00 Uhr

Nächsten Termine:

 12. Oktober 2017 
 9. November 2017 
 14. Dezember 2017 
 
Dr. Tatjana Offenberger 
Kinder- und Jugendheilkunde

Emilia Haslinger mit ihren Eltern Melanie Haslinger und 

Manuel Hoffegger sowie LAbg. Bürgermeisterin Renate 

Gruber und GGRin Charlotte Weber.

Herzlich Willkommen und Alles Gute!

Die Babyseite der Marktgemeinde Gaming

Folgende Babies wurden herzlich von  
Gemeinderäten in unserer Gemeinde mit  
einem kleinen Geschenk begrüßt:

Sebastian Petritsch mit seinen Eltern Monika Petritsch 

und Stefan Frosch sowie GR Herbert Haslinger und GR 

Josef Hager.

Gabriel Palme mit seinen Eltern Christine und Chris-

tian Palme, den Geschwistern Daniela und Raphael 

sowie GR Herbert Haslinger und GR Franz Heher.

Leo Etzler mit seinen Eltern Theresa Etzler und Manfred 

Kogler sowie LAbg. Bürgermeisterin Renate Gruber und 

GR Franz Heher.

Isaac Kissinger mit seiner Mutter Courtney Kissinger 

und Bruder Francis sowie GRin Clarissa Schmitz und 

GGR Peter Bruckner.

10



Nach dem Motto „Der nächste Winter kommt be-
stimmt…“ sind die Bauarbeiten zur Verbesserung des 
Loipen-Angebotes in Lackenhof, am Fuße des Ötschers 
in vollem Gange!

Bestehende Loipen werden verbreitert, ein neues 
Loipengerät wurde angeschafft und im Trainingszent-

Lackenhof investiert in Langlaufzentren

rum auf der Ötscherwiese wird ein Zielhaus, Umkleiden 
mit WC für Damen und Herren, sowie ein Automat für 
Getränke und Snacks errichtet. Zukünftig sollen hier, wie 
auch bereits in der Vergangenheit stattgefunden, Veran-
staltungen rund um den nordischen Sport durchgeführt 
werden.

Das langfristige Ziel dieses Projektes ist es, das Langlau-
fangebot in Lackenhof so zu attraktivieren, dass auch 
internationale Großveranstaltungen professionell 
umgesetzt werden können. Die damit verbundenen 
Investitionen von rund € 350.000, werden zur Hälfte 
durch die ecoplus GmbH gefördert. Die anderen 50 
Prozent werden zum Großteil durch die Marktgemeinde 
Gaming mit dem Ötscher Tourismusverband 
aufgebracht. Weitere Unterstützer 
dieses Projektes, welches der ge-
samten Region zu Gute kommt, sind 
das Land Niederösterreich-Sport, die 
Ötscherlift GesmbH, sowie der Skiclub 
Lackenhof. Nicht zuletzt danken wir auch 
den Grundeigentümern der betreffenden 
Loipen, ohne die dieses Projekt so nicht 
umsetzbar gewesen wäre.

Die offizielle Eröffnung des Langlaufzent-
rums soll mit Beginn der Wintersaison 
stattfinden.

Eröffnung Bücherstube Lackenhof!
Mitte August wurde die neue Bücherstube in Lackenhof 
in der ehemaligen Volksschule eröffnet.

Danke an Hannelore Fallmann und Karin Reiter für die 
Idee, Ausführung und Betreuung. Danke an Karin Bern-
reiter, die die Regale zur Verfügung gestellt hat. Bürger-
meisterin Renate Gruber und Vizebürgermeister Ludwig 
Hable wünschen euch viele Leseratten! 

Erwin Fallmann, Hannelore Fallmann, Bürgermeisterin LAbg. Renate 
Gruber, Karin Reiter, Vizebgm. Ludwig Hable und Karin Bernreiter (v.l.)
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GESCHENK FÜR MATUR ANTEN

Laut einstimmigen Gemeinderatsbeschluss vom  
3. Oktober 2016 erhalten alle Gaminger Gemeinde-
bürgerInnen für ihre ab 1. November 2016 abge- 
legte Maturaprüfung ein kleines Geschenk, welches 
im Rahmen einer kleinen Feier übergeben wird.

Voraussetzungen 
 Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Gaming  
 erfolgreich abgelegte Matura bzw. Reifeprüfung

Vorzulegende Unterlage 
 Kopie des Prüfungszeugnisses

Höhe der Förderung 
 Ortschronik + € 30,00 Gamingtaler

Abgabe bis spätestens 31. Oktober 2017  
im Gemeindeamt

FACHARBEITER-/ 
LEHRLINGSFÖRDERUNG 

Im Rahmen einer kleinen Feier wird Anfang De-
zember wieder die Facharbeiterförderung von 
Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber überreicht. 
Die erforderlichen Unterlagen (siehe unten) sind bis 
spätestens 30. November, 16 Uhr im Gemeindeamt 
abzugeben.

Voraussetzungen 
 Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Gaming 
 Abgeschlossene Lehrzeit in einem Betrieb 
 Anschließend bestandene Gesellen- oder  
Facharbeiterprüfung 
 Gewährung der Förderung nur für den 1. Lehrberuf

Vorzulegende Unterlagen 
 Kopie des Lehrvertrages 
 Kopie des Prüfungszeugnisses  
(Lehrbrief, Facharbeiterbrief)

Höhe der Förderung 
 Einmalige Auszahlung von € 150,– Gamingtaler 
plus eine Saisonkarte Freibad Gaming

Gemeinde Gaming unterstützt die Bildung der Jugend

Für Fragen stehen die Mitarbeiter im  
Gemeindeamt Gaming gerne zur Verfügung.  
Tel. 07485/97308 - 16 bzw. 15  
gemeindeamt@gaming.noe.at

Änderung der Verordnung über die Überprüfungs- und Kehrperioden 2017

Information betreffend Rauchfangüberprüfungen

Seit 2017 sind lt. Verordnung über die Überprüfungs- 
und Kehrperioden 2017 (§2 Abs. 4) alle benützten Ab-
gasanlagen (Rauchfänge) vom Rauchfangkehrer auf ihre 
Betriebsdichtheit zu überprüfen:

1. bei Unterdruckbetrieb alle 10 Jahre, 
2. bei Überdruckbetrieb alle 5 Jahre (z.B. Ölbrennwert), 
3. vor der erstmaligen Inbetriebnahme, 
4. bei Neuerrichtung einer Anschlussstelle oder einer 
Reinigungsöffnung, 
5. im Gebrechensfall, 
6. nach Instandsetzung oder einer wesentlichen  
Änderung der Abgasanlage, 
7. nach dem Anschluss einer neu errichteten oder  
wesentlich geänderten Feuerstätte.

Je nach Beschaffenheit der Anlage kann die Überprü-
fung mittels elektronischem Dichtprüfgerät, Raucher-
zeugung sowie einer Ringspaltmessung durchgeführt 
werden. Weiters kann der Rauchfang auch mit einer 
digitalen Inspektionskamera auf Schäden und freien 
Querschnitt kontrolliert werden.

Die Dichtheitsüberprüfung trägt wesentlich zur Betriebs-
sicherheit und somit zum vorbeugenden Brandschutz bei, 

da Undichtheiten meist bei den regelmäßig durchgeführ-
ten Kehrarbeiten nicht festgestellt werden können. 

Auch scheinbar funktionierende Anlagen können 
undicht sein und massive Schäden nach sich ziehen: 
CO-Vergiftung durch Abgasaustritt, Brände, Bauschä-
den durch Versottungen (Durchnässung) des Rauchfang-
mauerwerks.

Herr Rauchfangkehrermeister Markus Waschenegger 
und sein Team werden die wiederkehrenden Dichtheits-
überprüfungen im Zuge der Kaminkehrung beginnend 
mit 2018 Straßen- bzw. Gebietsweise in unserer Ge-
meinde durchführen. 

Ebenfalls neu seit 2017 ist, dass Feuerstätten einmal 
jährlich zu überprüfen, gegebenenfalls zu kehren sind. 
Darunter fallen alle Zimmeröfen, Kachelöfen und Herde.

Bei etwaigen Fragen oder Unklarheiten stehen Ihnen die 
Mitarbeiter im Gemeindeamt Gaming unter der Tele-
fonnummer 07485/97308-0 gerne zur Verfügung. Sie 
können natürlich auch gleich direkt beim zuständigen 
Rauchfangkehrermeisterbetrieb Stangl - Inh. Markus 
Waschenegger unter 03638/260 oder per E-Mail an 
office@stangl.co.at anfragen.
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Gasthaus zur Steinmühle  
sucht Pächter(in) 
 
Nettes Gasthaus (rd. 240 m2) mit Tradition im Zen-
trum der Marktgemeinde Gaming sucht neue(n) 
Pächter(in). 
 
Das Gasthaus besteht aus Vorraum, Gastzimmer 
mit Schank, Speisesaal, Extrastüberl und bietet 
Platz für ca. 100 Personen. An weiteren Räumlich-

keiten sind vorhanden: Küche, 
WC-Anlagen, Nebenraum, La-
gerraum, Heizraum, Tankraum, 
Abstellraum, Garage und Gast-
garten (167 m2). Das Gasthaus ist 
voll möbliert und kann sofort mit 
1. 3. 2018 (bzw. nach Vereinba-
rung) weiter betrieben werden. 
 
Für weitere Infos steht Ihnen  
Brigitte Elsasser gerne unter Tel. 
0650/3939036 zur Verfügung.

Wunderschöner Ausflug mit den neuen  
Ehrenbürgern der Marktgemeinde Gaming

Atelier „Sandrena“ in Gaming feierlich eröffnet

Einen wunderschönen Tag verbrachten die neuen 
Ehrenbürger Alois Hackl und Horst Pallwein mit Bürger-
meisterin LAbg. Renate Gruber und Vizebürgermeister 
Ludwig Hable.

Der Ausflug zum Mostbirnhaus mit anschließendem 
Besuch eines Mostheurigen war unter anderem ein 
Geschenk zur Ehrenbürgerschaft unserer verdienten 
Gemeindebürger.

Anfang August wurde das neue Atelier „Sandrena“ in der 
Ötscherlandstraße 12 in Gaming feierlich eröffnet.

Geschäftszeiten jeweils Freitag von 8 bis 12 und von 14 
bis 18 Uhr. „Außerdem kann man die „Werkstatt“ immer 
besuchen, sobald jemand von uns da ist.“ so Andrea 
Buchebner.

Was wird geboten: Patchworktaschen, Billets, bemalte 
Steine, Schmuck, Fotobücher, beleuchtete Bilder, Drucke 
mit Motiven aus der Umgebung und vieles Mehr.

Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber gratuliert Frau 
Buchebner und allen beteiligten Künstlern zur Idee des 
tollen Ateliers und wünscht viel Erfolg. Ein Besuch lohnt 
sich auf alle Fälle.

von rechts: Vizebürgermeister Ludwig Hable, Ehrenbürger Horst Pall-
wein, Maria Pallwein, Gabriele Hable, Ingeborg Hackl, Ehrenbürger 
Alois Hackl, Bürgermeisterin LAbg. Renate mit ihrem Lebensgefähr-
ten Richard Essletzbichler.
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Ehrungen Musikverein Lackenhof
Im Rahmen des Lindenkonzertes in Lackenhof hatten 
Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber und Vizebürger-
meister Ludwig Hable die Ehre, Herrn Gerald Bernreiter 
und Herrn Günther Friedl für 20 Jahre als aktiver Musi-
ker beim Musikverein Lackenhof die silberne Verdienst-
medaille der Marktgemeinde Gaming zu überreichen. 

 

Franz Plankenbichler 
Garten- u. Hausbesorgerservice  

Warenhandel 
 
 
 

NEU +++ NEU +++ NEU 
 

Ab sofort gibt es 1 Sack Pellets inkl.Lieferung u. 
Einbringung in Ihre Lagerstätte um nur € 6,29.  

Angebot ab 10 Säcke im Bez. Scheibbs, bitte um rechtzeitige Voranmeldung 

NEU +++ NEU +++ NEU 
 

Gebrauchtwaren- u. Antikmarkt 
der vorderen Tormäuer 

Öffnungszeiten, jeden  
Do von 13:00 bis 18:00 und 

Fr von 09:00 bis 18:00, 
bzw. nach telefonischer Vereinbarung 

 
3292 Gaming, Tormäuerstraße 61 

Tel.:0676/924-32-10 
E-Mail: plankenbichler.franz@trödlermeile.at 

Öffnungszeiten: 
Jeden Donnerstag 13.00 – 18.00 Uhr 
Jeden Freitag 9.00 – 18.00 Uhr 
bzw. nach tel. Vereinbarung

Neuer Schulwart für VS- und  
NMS-Gaming

Seit August ist Rudolf 
Klaar als neuer Schulwart 
für die Volksschule und 
für die Neue Mittelschule 
Gaming tätig.

Herr Klaar wird den lang-
jährigen Schulwart Johann 
Peter Wahl ersetzen, der 
demnächst in den verdien-
ten Ruhestand tritt. 

„Wir freuen uns sehr,  
dass Rudolf Klaar unser  
neuer Schulwart im Schul- 
gebäude in Gaming ist. 
Er hat schon damals als 

Bademeister im Freibad Gaming sein handwerkliches 
Geschick und seinen tollen Umgang mit Jugendlichen 
bewiesen!“ so Bgm.in LAbg. Renate Gruber.

FAHRVERBOT BEI VS 
UND NMS GAMING

An alle Eltern, Großeltern und 
Personen, die Kinder zur Schule 
bringen bzw. von der Schule abho-
len! Bitte beachten Sie zur Sicher-
heit der Kinder und Jugendlichen 
das Fahrverbot beim Schulgelände 
in der Zeit von 7 bis 14 Uhr.
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Dankeschön für Blasmusikcamp  
in Lackenhof
Als kleines Dankeschön für das vom Musikverein  
Lackenhof organisierte Blasmusikcamp in Lackenhof  
hat Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber das Team  
vom Blasmusikcamp und die „Kuhli-Musi“auf ein Eis in 
der Teichwiesenalm eingeladen! Es war ein toller Nach-
mittag für alle Beteiligten!

KINDERGARTEN KIENBERG  
SUCHT FAHRR ÄDER

Der Kindergarten in Kienberg bräuchte Fahrräder  
für 5-6-Jährige.

Falls Sie ein noch fahrtüchtiges Fahrrad haben, dass 
nicht mehr benötigt wird und Sie es für die Kinder-
gartenkinder zur Verfügung stellen wollen, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit dem Kindergarten Kienberg 
unter der Tel.Nr. 07485/97404 auf.
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Schneeräumschäden sind sofort im Gemeindeamt 
Gaming bei Amtsleiter-Stv. Andreas Fallmann,  
Tel. 07485/97308-11 zu melden. 

Gemäß § 93 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung sind alle 
Haus- und Grundstückseigentümer im Ortsgebiet ver-
pflichtet, ihrer Räum- und Streupflicht nachzukommen.

Die Räum- und Streupflicht betrifft alle Grundeigentümer, 
deren Grundstücke an Flächen angrenzen, die dem öf-
fentlichen Verkehr dienen (Gehsteige, Gehwege, Straßen). 
Die Verpflichtung besteht auch dann, wenn der Gehsteig 
nicht mehr als 3 m von der Grundgrenze entfernt ist. Be-
findet sich also zwischen Grundgrenze und Gehsteig z.B. 
eine Grünfläche, die nicht breiter als 3 m ist, ist die Räum- 
und Streupflicht ebenfalls gegeben.

Die Gehsteige und Gehwege, einschließlich der dazuge-
hörigen Stiegenanlagen, sind entlang der ganzen Liegen-
schaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Verunreinigungen 
zu säubern, schnee- und eisfrei zu halten und - wenn 
erforderlich - zu bestreuen. Ist ein Gehsteig (Gehweg) 
nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von 
1 Meter zu säubern und zu bestreuen.

Die Schneeräumpflicht nach § 93 StVO umfasst weiters 
auch die Abfuhr der Schneeanhäufungen und zwar nicht 
nur hinsichtlich des witterungsbedingt dort liegenden 
Schnees, sondern auch auf den durch einen Schneepflug 
der Straßenverwaltung auf den Gehsteig oder entlang 
der Einfriedung verbrachten Schnees (VwGH 28.10.1988, 
88/18/0314).

Damit die Schneeräumung nicht behindert wird und 
damit Schäden an parkenden Autos durch Schneeräum-
fahrzeuge nicht vorkommen können, weisen wir darauf 
hin, dass Autos auf eigenem Grund abzustellen sind. Äste 
von Bäumen und Sträuchern, die über öffentlichen Grund 
ragen, sind zurückzuschneiden.

Die Pflichten der Anrainer bei der SCHNEERÄUMUNG gemäß § 93 StVO
Wichtig: Auch dann, wenn die Gemeinde Gehsteige und 
Gehwege säubert, von Schnee räumt oder bei Glatteis 
salzt, bleibt die Verpflichtung der Grundeigentümer 
bestehen, von sich aus die Vorschriften des § 93 Abs. 1 
(siehe oben) der Straßenverkehrsordnung genau zu be- 
folgen, da die Gemeinde keine Haftung übernimmt.

ACHTUNG DACHSCHNEE: Hauseigentümer haben 
dafür zu sorgen, dass Schneewächten oder Eisbildungen 
von Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude 
bzw. Verkaufshütten entfernt werden. Fällt der Dach-
schnee auf die Straße und kommt es zu einem Unfall oder 
Schaden, so trifft den Liegenschaftseigentümer, der es 
verabsäumt hat, den Dachschnee oder das Eis vom Dach 
zu entfernen, die volle Haftung nach dem Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 1319 ABGB)!

ABGB, § 1319: „Wird durch Einsturz oder Ablösung von 
Teilen eines Gebäudes oder eines anderen auf einem 
Grundstück aufgeführten Werkes jemand verletzt oder 
sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des 
Gebäudes oder Werkes zum Ersatze verpflichtet, wenn die 
Ereignung die Folge der mangelhaften Beschaffenheit des 
Werkes ist und er nicht beweist, dass er alle zur Abwen-
dung der Gefahr erforderliche Sorgfalt angewendet habe.“

Weiters gilt auch für den Dachschnee, der auf die Straße 
fällt, die Schneeräumpflicht der Liegenschaftseigentümer 
zwischen 6 und 22 Uhr.

Vom 16. bis 18. August bewerteten die Juroren von 
„Blühendes NÖ“ wieder die erfolgreichen Gemeinden aus 
den Viertelsentscheiden um die Landessieger zu ermit-
teln. Das heurige Jahr mit seinen extremen Temperaturen 
und heftigen Gewittern war für die Gemeinden sicherlich 
herausfordernd, wurde aber von den Blumenschmuck-
verantwortlichen toll gelöst.

Das Jurorenteam möchte allen Blumenschmuckverant-
wortlichen in den Gemeinden auf diesem Weg herzlich 
zur ihrer Leistung gratulieren.

Mit unserem tollen Blumenschmuck in Gaming konnten 
wir in der Gruppe 2 (Orte von 800 bis 3.000 Einwohner) 
den 1. Platz im Mostviertel und Niederösterreichweit den 
4. Platz erreichen.

Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber freut sich sehr 
über die erneute Auszeichnung für unsere blühende Ge-
meinde seitens des Landes NÖ und bedankt sich bei allen 

Beteiligten (Dorferneuerungsverein Gaming, Volksschule 
Gaming, Bildungszentrum Gaming und natürlich den flei-
ßigen GemeindemitarbeiterInnen) für diese tolle Aktion.

Ergebnis Gruppe 2: 1. Pöggstall, 2.Kirchberg am Wechsel, 
3. Auersthal, 4. Gaming

1. Platz für Blühendes Gaming
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Obmann der Gärtnervereinigung Johannes Käfer, LK- Vizepräsidentin 
Theresia Meier, Veronika Spendlhofer vom Dorferneuerungsverein 
Gaming, GR Clarissa Schmitz, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf 
und WK-Vizepräsident Christian Moser.
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Bildungsberatung Niederösterreich
Steigenlassen von „Kleinluftballonen“

Eine Information der Austro Control  
Luftfahrtbehörde

Seit 1. Oktober 2013 ist der geänderte § 128 
Luftfahrtgesetz (LFG), der das Steigenlassen von 
Fesselballonen, Drachen und Kleinluftballonen 
sowie von Feuerwerkskörpern regelt, in Kraft.

 Im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt ist für das 
Steigenlassen von mehr als 30 Kleinluftballonen im 
Umkreis von 15 km um einen Flugplatz, sonst von 
mehr als 100 Kleinluftballonen gemäß § 128 Abs. 4 
Luftfahrtgesetz (LFG) eine Bewilligung des Landes-
hauptmannes erforderlich. 

In Sicherheitszonen und unterhalb von Sicher-
heitszonen ist das Steigenlassen von Luftballonen 
verboten.

Wichtige Hinweise 
 An den Luftballonen dürfen keine metallischen 
Gegenstände befestigt werden. 
 Sie dürfen keine radarreflektierende Beschrif-
tung aufweisen. 
 Sie dürfen nicht gebündelt (also keine Ballon-
trauben!) sein. 
 Zum Befüllen darf kein brennbares Gas  
verwendet werden. 
 Es dürfen keine harten Gegenstände an/in den 
Ballonen (z. B. Metall, Holz, Plastik, Wunderkerzen, 
Leuchtstäbe, Knicklichter, LEDs, etc.) angebracht 
sein – somit sind auch Ballone mit LED-Lichtern 
nicht gestattet! 

 Wir unterstützen Sie bei der Suche nach geeigneten 
Bildungsangeboten. 
 Wir informieren Sie über finanzielle Förderungen und 
Beihilfen. 
 Wir begleiten Sie bei der Berufswahl oder beruflichen 
Veränderung.

Für alle, die sich beruflich oder privat weiterentwickeln 
oder verändern wollen und Fragen haben, wie zum 
Beispiel: Wie kann ich meinen Lehrabschluss nachholen? 
Wo bekomme ich eine Förderung für meinen EDV-Kurs? 
Was ist der Unterschied zwischen Berufsreifeprüfung 
und Studienberechtigungsprüfung? Wo gibt es Abend-
schulen in Niederösterreich?

Diese Informations- und Beratungsgespräche sind völ-
lig kostenlos, streng vertraulich und unverbindlich.

12. 10. | 9–15 Uhr Arbeiterkammer Scheibbs

24. 10. | 13–19 Uhr
Bezirkshauptmannschaft 
Scheibbs, Zi. E 207

9. 11. | 9–15 Uhr Arbeiterkammer Scheibbs

21. 11. | 13–19 Uhr
Bezirkshauptmannschaft 
Scheibbs, Zi. E 207

6. 12. | 9–15 Uhr Arbeiterkammer Scheibbs

12. 12. | 13–19 Uhr
Bezirkshauptmannschaft 
Scheibbs, Zi. E 207

Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungster-
min mit MMag.a Sylvia Jaidhauser-Schuster: 
07472/28 170-11 oder 0676/88 044 390  
sylvia.jaidhauser-schuster@transjob.at
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Leitfaden für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge der Klasse 1 („Drohnen“) 

Unbemannte Luftfahrzeuge, umgangssprachlich auch 
als „Drohnen“ bezeichnet, erfreuen sich immer größe-
rer Beliebtheit. Dabei ist zu beachten, dass unbemann-
te Luftfahrzeuge der Klasse 1 gemäß § 24f Luftfahrt-
gesetz nur mit Bewilligung der Austro Control GmbH 
betrieben werden dürfen. 

Als „Drohne“ ist das Gerät zu klassifizieren, wenn es 
gegen Entgelt/gewerblich oder nicht ausschließlich zum 
Zwecke des Fluges selbst (sondern zB für Foto-/Filmauf-
nahmen) betrieben wird. 

Sobald also die Kamera am Gerät eingeschalten ist und 
Fotos oder Videoaufnahmen angefertigt werden, ist 
eine Bewilligung gesetzlich vorgeschrieben. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob die Aufnahmen gewerblich oder privat 
erstellt werden oder ob die Aufnahmen an Dritte weiter-
gegeben oder veröffentlicht werden. 

Auch der Betrieb in einem Umkreis von mehr als 500 
m ist bewilligungspflichtig. Zu beachten ist, dass zu 
jedem Zeitpunkt eine direkte Sichtverbindung (ohne 
technische Hilfsmittel) zum Piloten bestehen muss. Der 
Betrieb mittels Videobrille (,,first person view“ - FPV) 
ist daher nur zulässig, wenn ein zusätzlicher Beobachter 

hinzugezogen wird, welcher in die Steuerung jederzeit 
eingreifen kann und als verantwortlicher Pilot gilt. 

Informationen zur Bewilligung und zum Betrieb von  
unbemannten Luftfahrzeugen sind auf der Homepage 
der Austro Control im Menüpunkt „Luftfahrtbehörde“ 
unter „Unbemannte Luftfahrzeuge/Drohnen“ abrufbar. 
Hier findet sich auch den Lufttüchtigkeits- und Betrieb-
stüchtigkeitshinweis Nr. 67, welcher die Voraussetzun-
gen für die Erlangung einer Bewilligung festlegt. Dabei 
wird in erster Linie auf das Gefährdungspotential der 
beantragten Kategorie abgestellt, welche sich aus dem 
Gewicht des Gerätes und dem beabsichtigten Einsatz- 
gebiet ergibt. 

Die Antragstellung für den Betrieb von „Drohnen“ 
erfolgt mittels Antragsformular der Austro Control, in 
welchem auch alle dem Antrag beizulegenden Unterla-
gen angeführt sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Betrieb ohne 
Bewilligung gemäß § 169 Luftfahrtgesetz eine Verwal-
tungsübertretung darstellt, welche von der zuständigen 
Verwaltungsstrafbehörde mit Geldstrafen bis zu  
€ 22.000,– geahndet werden kann.
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NOVEMBER

10. 11. | 19 Uhr Konzert in der Pfarrkirche Gaming Pfarre Gaming Pfarrkirche Gaming

11. + 12. 11. 1. Flohmarkt des ASV Worthington
ASV Worthington  
Kienberg-Gaming

Im Sportplatzgebäude 
Kienberg

11. 11. | 18.15 Uhr Martinsfest in Lackenhof Singgemeinschaft Lackenhof Feuerwehrhaus Lackenhof

16. 11. | 14 Uhr Gaminger Kräuterstammtisch Annemarie Pickl Pfarrheim Gaming

17. – 19. 11. Hobbykunstausstellung Hobbykünstler Gaming Haus der Begegnung 

25. 11. | 19.30 Uhr Biobauernball Bio Bauern Gaming Haus der Begegnung 

DEZEMBER

1. + 2. 12. Adventkränze, Gestecke und Türkränze Pfarre Lackenhof Pfarrhof Lackenhof

2. – 10. 12. Adventmarkt in der Kartause Gaming Kartause Gaming Kartause Gaming

2. – 10. 12. Modellbahnausstellung
Modellbahnfreunde  
Kienberg-Gaming

Kirchsteingasse 2, Gaming

2. 12. | 18 Uhr
Weihnachtskonzert des Musikvereins 
Lackenhof

Musikverein Lackenhof Pfarrkirche Lackenhof

2. 12. | 19.30 Uhr Gaminger Adventsingen Rundumzianabergmusi Haus der Begegnung 

9. 12. | 20 Uhr ASV Krampuskränzchen
ASV Worthington  
Kienberg-Gaming

Haus der Begegnung 

Veranstaltungen

Spielplan Gaming Fußballverein ASV Kienberg/Gaming

WANN WAS WER WO

OKTOBER

15. 10. | 9 Uhr Erntedankfest in Lackenhof Pfarre Gaming Lackenhof

18. 10. | 9 Uhr Erlauftaler Frauenfrühstück Ingrid Koch Kartause Gaming

19. 10. | 14 Uhr Gaminger Kräuterstammtisch Annemarie Pickl Pfarrheim Gaming

21. + 22. 10. Feuerwehr-Heuriger Freiwillige Feuerwehr Gaming Feuerwehrhaus Gaming

28. 10. | 7.30 Uhr Wanderung auf den Rainstock Naturfreunde Gaming Treffpunkt Kartause

28. 10. | 8 Uhr Baby- und Kinderartikel Flohmarkt Kinderfreunde Gaming Feuerwehrhaus Gaming

9.R. Samstag 14. 10. Kienberg : Neumarkt 13:30/15:30

10.R. Samstag 21. 10. Kienberg : Kirnberg 13:00/15:00

11.R. Samstag 28. 10. Gresten : Kienberg 14:00/16:00

Impressum: Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Marktgemeinde Gaming, Im Markt 1-3, 3292 Gaming, Bürgermeisterin LAbg. Renate Gruber,  
Redaktion: Amtsleiter-Stv. Andreas Fallmann, Fotos: Marktgemeinde Gaming und zur Verfügung gestellt. Grafik und Producing: www.diewerbetrommel.at
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Arztdienste zu den Wochenenden und Feiertagen von 7–19 Uhr

Zahnarzt-Notdienste jeweils von 9–13 Uhr

Datum Name Adresse Telefon

14. + 15. 10. Dr. Plattner Harald Waidhofnerstraße 18, 3332 Rosenau 07448/3910

21. + 22. 10. Dr. med. dent. Altrichter Heidi Maria Südhang 6, 3365 Allhartsberg 07448/20222

26. 10. DDr. Mark Judith Markt 167, 3345 Göstling/Ybbs 07484/25039

28. + 29. 10. Nigl Franz Hauptplatz 30, 3300 Amstetten 07472/62900

1. 11. DDr. Chahin Birkan Im Markt 12, 3292 Gaming 07485/97270

4. + 5. 11. Dr. med. dent. Miraszewska Dorota Oberer Stadtplatz 32, 3340 Waidhofen 07442/54193

11. + 12. 11. DDr. Flach Helmut Feichsenstraße 10, 3251 Purgstall 07489/2369

18. + 19. 11. DDr. Zach Franz Kirchenplatz 4, 3261 Steinakirchen 07488/20060

25. + 26. 11.
Dr. med. stom. Graur-Berjawi  
Oana-Madalina

Hauptstraße 11, 3363 Hausmening 07485/52350

2. + 3. 12. Dr. Schweindler Ernst Wiener Straße 9, 3300 Amstetten 07472/64501

8. – 10. 12. MR Dr. med. univ. Becker Michael Wiener Straße 6, 3380 Pöchlarn 02758/3334

16. + 17. 12. Dr. Heil Ekkehard Gamingerstraße 31, 3270 Scheibbs 07482/42307

23. + 24. 12. Dr. Steininger Ingeborg Kirchenplatz 2, 3370 Ybbs/Donau 07412/52222

25. + 26. 12 Dr. med. dent. Brunnbauer Simone Marktplatz 4, 3313 Wallsee 07422/2360

30. + 31. 12. Dr. Sachslehner Christian Unterer Stadtplatz 32, 3340 Waidhofen 07442/53990

Weitere Notdienste waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Dr. Claudia Reiter 
Im Markt 7 | 3292 Gaming  
Tel. 07485/984 00 | 0664/11168 77 
jederzeit telefonisch erreichbar

Dr. Barbara Lindner 
Im Markt 12 | 3292 Gaming 
Tel. 07485/984 88 | 0664/818 8165 
jederzeit telefonisch erreichbar

Dr. Syrus Nikou 
Salcherstraße 3 | 3264 Gresten 
Tel. 07487/26 80 
Sa und So: 9.30–11 Uhr, 17–18 Uhr

Dr. Michael Putz 
Markt 1 | 3345 Göstling/Ybbs  
Tel. 07484/2276  
Sa und So: 10–12 Uhr

Dr. Wolfgang Dörfler 
Schulstraße 1 | 3293 Lunz/See 
Tel. 07486/88 00 
jederzeit telefonisch erreichbar

Dr. Hans-Klaus Rötzer 
Markt 228 | 3345 Göstling/Ybbs 
Tel. 07484/50 60 
jederzeit telefonisch erreichbar 
 

Nacht- und Notdienste können 
wie folgt abgefragt werden:

• Telefonisch unter dem  
Apotheken-Ruf 1455

• Im Internet: www.apotheker.or.at

• Unter der Apo-APP  
(Gratis als Download erhältlich)

APOTHEKEN –  
BEREITSCHAFTSDIENST

Datum Bereich Gaming Bereich Langau und Lackenhof

14. + 15. 10. Dr. Syrus Nikou Dr. Hans-Klaus Rötzer
21. + 22. 10. Dr. Barbara Lindner Dr. Michael Putz
26. 10. Dr. Claudia Reiter Dr. Hans-Klaus Rötzer
28. + 29. 10. – Dr. Wolfgang Dörfler
1. 11. – Dr. Michael Putz
4. + 5. 11. Dr. Syrus Nikou Dr. Hans-Klaus Rötzer
11. + 12. 11. Dr. Barbara Lindner Dr. Wolfgang Dörfler
18. + 19. 11. Dr. Claudia Reiter Dr. Michael Putz
25. + 26. 11. – Dr. Michael Putz
2. + 3. 12. Dr. Syrus Nikou Dr. Wolfgang Dörfler
8. – 10. 12. Dr. Barbara Lindner Dr. Michael Putz
16. – 17. 12. Dr. Claudia Reiter Dr. Michael Putz
23. – 26. 12. Dr. Syrus Nikou Dr. Hans-Klaus Rötzer
30. – 31. 12. – Dr. Michael Putz

Den Arztdienst zum Wochenende  
erfahren Sie auch unter der  
Ärztedienstnummer 141 oder unter  
www.gaming.gv.at
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